
ten der Strafprozeßordnung entsprechen
de Anwendung.

Artikel 66
Die Volkskammer bildet für die Dauer 
der Wahlperiode einen Verfassungsaus
schuß, in dem alle Fraktionen entspre
chend ihrer Stärke vertreten sind. Dem 
Verfassungsausschuß gehören ferner drei 
Mitglieder des Obersten Gerichtshofes 
der Republik sowie drei deutsche Staats
rechtslehrer an, die nicht Mitglieder der 
Volkskammer sein dürfen.
Die Mitglieder des Verfassungsausschus
ses werden von der Volkskammer ge
wählt.
Der Verfassungsausschuß prüft die Ver
fassungsmäßigkeit von Gesetzen der Re
publik.
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit 
von Gesetzen der Republik können nur 
von mindestens einem Drittel der Mit
glieder der Volkskammer, von deren Prä
sidium, von dem Staatsrat der Republik, 
von der Regierung der Republik geltend 
gemacht werden.
Verfassungsstreitigkeiten zwischen der 
Republik und den Ländern sowie die 
Vereinbarkeit von Landesgesetzen mit 
den Gesetzen der Republik prüft der Ver
fassungsausschuß.
Über das Gutachten des Verfassungsaus
schusses entscheidet die Volkskammer. 
Ihre Entscheidung ist für jedermann ver
bindlich.
Die Volkskammer beschließt auch über 
den Vollzug ihrer Entscheidung.
Die Feststellung der Verfassungswidrig
keit von Regierungs- und Verwaltungs
maßnahmen ist Aufgabe der Volkskam
mer in Durchführung der ihr übertrage
nen Verwaltungskontrolle.

Artikel 67
Kein Abgeordneter der Volkskammer 
darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner 
Abstimmung oder wegen der in Aus
übung seiner Abgeordnetentätigkeit ge- 
tanenen Äußerungen gerichtlich oder 
dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb 
der Versammlung zur Verantwortung ge
zogen werden. Dies gilt nicht für Verleum
dungen im Sinne des Strafgesetzbuches,

wenn sie als solche von einem Unter
suchungsausschuß der Volkskammer fest
gestellt worden sind.
Beschränkungen der persönlichen Frei
heit, Hausdurchsuchungen, Beschlagnah
mungen oder Strafverfolgungen sind ge
gen Abgeordnete nur mit Einwilligung 
der Volkskammer zulässig.
Jedes Strafverfahren gegen einen Ab
geordneten der Volkskammer und jede 
Haft oder sonstige Beschränkung seiner 
persönlichen Freiheit wird auf Verlangen 
des Hauses, dem der Abgeordnete ange
hört, für die Dauer der Sitzungsperiode 
aufgehoben.
Die Abgeordneten der Volkskammer sind 
berechtigt, über Personen, die ihnen in 
ihrer Eigenschaft als Abgeordnete Tat
sachen anvertrauen oder denen sie in 
Ausübung ihres Abgeordnetenberufes 
solche Tatsachen anvertraut haben sowie 
über diese Tatsachen selbst die Aussage 
zu verweigern. Auch wegen der Beschlag
nahme von Schriftstücken stehen sie den 
Personen gleich, die ein gesetzliches 
Zeugnisverweigerungsrecht haben.
Eine Untersuchung oder Beschlagnahme 
darf in den Räumen der Volkskammer 
nur mit Zustimmung des Präsidiums vor
genommen werden.

Artikel 68
Abgeordnete der Volkskammer bedürfen 
zur Ausübung ihrer Tätigkeit keines Ur
laubs.
Bewerbern um einen Sitz in der Volks
kammer ist der zur Vorbereitung der 
Wahl erforderliche Urlaub zu gewähren. 
Gehalt und Lohn sind weiterzuzahlen. 

Artikel 69
Die Abgeordneten der Volkskammer er
halten eine steuerfreie Aufwandsentschä
digung.
Ein Verzicht auf die Aufwandsentschädi
gung ist unzulässig.
Der Anspruch auf Aufwandsentschädi- 
digung ist nicht übertragbar und nicht 
pfändbar.

Artikel 70
Die Abgeordneten der Volkskammer 
haben das Recht zur freien Fahrt auf 
allen öffentlichen Verkehrsmitteln.
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